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Seminarankündigung 

 
 

Im Wintersemester 2022/23 bieten wir gemeinsam mit Frau Kollegin Fedorowicz (Universität Posen) ein 
Seminar zum Thema: 

 

Digitalisierung der Finanzmärkte: DeFi, ToFi und FinTech 
 

an. In der Veranstaltung geht es um die vielfältigen Rechtsfragen, die durch die zunehmende 
Digitalisierung der Finanzmärkte aufgeworfen werden. Es werden verschiedene technologiebasierte 
Geschäftsmodelle in den Blick genommen, die zunehmend an die Stelle des klassischen Bankgeschäfts 
treten. Der Begriff „FinTech“ bezeichnet Finanzdienstleistungen, die unter anderem in Verbindung mit 
Künstlicher Intelligenz, Distributed Ledger Technologie (DLT) oder Schnittstellen in einer Open Banking-
Umgebung erbracht werden. Die rechtssichere Verknüpfung von Vermögenswerten mit Blockchain-
Token (Tokenisierung) bildet ein zentrales Innovations- und Anwendungsfeld der Blockchain-
Technologie auf Finanzmärkten. Auf diese Weise können nämlich Wertpapiere im funktionalen Sinn 
geschaffen werden, die ohne klassische Urkunde in Papierform auskommen. Die Tokenisierung 
ermöglicht, einen deutlich erweiterten Kreis von Vermögenswerten verkehrsfähig und handelbar zu 
machen; zugleich können durch den Wegfall von Intermediären und die weitere Prozessautomatisierung 
sichtbare Effizienzvorteile gezogen werden. Eine Schlüsselrolle kommt der Tokenisierung insofern 
besonders mit Blick auf Decentralized Finance (DeFi) zu. Allen diesen Entwicklungen wollen wir uns im 
Rahmen des als Blockveranstaltung abgehaltenen Seminars widmen. Die einschlägigen Rechtsfragen 
sollen auf Grundlage des deutschen bzw. europäischen Rechts bearbeitet werden. Frau Kollegin 
Fedorowicz, die als Gastwissenschaftlerin im Wintersemester zu Gast an unserem Fachbereich ist, wird 
zusätzlich rechtsvergleichende Perspektiven zum polnischen Recht mit einbringen. 

Die Seminarleistungen können je nach Themenwahl für die Schwerpunktbereiche Recht des 
Unternehmens bzw. Recht der Digitalisierung eingebracht werden. Die Prüfungsleistung besteht im 
Einklang mit der Schwerpunktbereichsprüfungsordnung (SPO) aus einer wissenschaftlichen Hausarbeit 
und einem mündlichen Vortrag, der im Rahmen einer Blockveranstaltung stattfinden wird. Diese 
Veranstaltung findet am 13. Dezember 2022 in den Räumen der Kanzlei Goodwin in Frankfurt am Main 
statt. Soweit noch Plätze verfügbar sind, kann das Seminar auch zur Anfertigung einer freiwilligen 
Seminararbeit außerhalb des Schwerpunktbereichsstudiums belegt werden.  

Eine Vorbesprechung mit Vorstellung und Vergabe der Themen findet am 19. Oktober 2022 um 13:00 
Uhr per Zoom statt.  
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Interessenten werden gebeten, sich per E-Mail (florian.moeslein@jura.uni-marburg.de) bis 
spätestens Donnerstag, 13. Oktober 2022 unter Angabe des Namens, der Matrikel-Nr., des 
Semesters und ggf. des gewählten Schwerpunkts für die Veranstaltung anzumelden.  

Bitte in der Anmeldung zwingend angeben, ob eine Schwerpunktleistung oder Probearbeit geplant ist. 
Gleichzeitig bitten wir bei einer Schwerpunktleistung um Angabe, ob diese noch nach alter (2013) oder 
nach neuer (2019) Prüfungsordnung absolviert wird.  

Die Zugangsdaten erhalten Sie dann per e-mail. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne per 
E-Mail zur Verfügung. 

 

Marburg, den 10. August 2022 

  Prof. Dr. Florian Möslein, Dipl.-Kfm., LL.M. (London)  

Prof. Dr. Sebastian Omlor, LL.M. (NYU), LL.M. Eur.  


